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Bisherige Ausweisungen des Flächennutzungsplanes - 2. Änderung (Ausschnitt) 

Neue Ausweisungen des Flächennutzungsplanes - 4. Änderung (Ausschnitt) 

PLANZEICHENERKLÄRUNG (Auszug Innerhalb des Geltungsbereiches der 4. FNP-Änderung) 

BAUFLÄCHEN 

Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 

KLEINSIEDLUNGSGEBIETE 

SONDERGEBIET REITSPORT/PFERDEHALTUNG 

FREIFLÄCHEN UND WASSERFLÄCHEN 

Flächen für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB) 

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT 

GÄRTEN (EINSCHLIESSLICH STREUOBSTWIESEN) UND GRABELAND 

Flachen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur, und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 

LANDWIRTSCHAFTSFLÄCHE NÖRDLICH VON PETERSDORF (Nr. außerhalb Ausschnitt) 

SONSTIGE PLANZEICHEN 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 4. FNP-Änderung 

Gegenstand der 4. FNP- Änderung und lfd. Nummer 1 
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9. Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung, wurde am2V" a 22e7on  der Ge-

 

meindevertretersitzung beschlossen. Die Begründung der 4. Änderun des Flächennutzungsplanes wurde mit Be-
schluss der Gemeindevertretersitzung vom4e9L•22-gebilligt. 00es3V0,9/ 
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10. Die Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzun 
dung, wurde mit Verfügung der höheren Verltti 

-metegeneftel-l-linweieen - erteilt 

8, Die Gemeindevertretersitzung hat die vorgebrachten Bedenken  D regungen der Öffentlichkeit sowie die Stel-

 

lungnahmen der Behörden / sonst. Träger öffentlicher Belange a ..lZ.22-geprüft. Das Ergebnis Ist mitgeteilt 
worden. 

7. Die von der Planung berührten Behörden / sonst. Träger öffenTi Belange und Nachbargemein mit 
Schreiben vom. 25.04.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme orden. 

6. Der Entwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung 
haben in der Zeit vom 16.05.2022 bis zum 17.06.2022 während der Dienstzelten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
gelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jeder-
mann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am 02.05.2022 im Amtsblatt für das Amt Oder-
vorland ortsüblich bekannt gemacht worden. Die Regelung des § 4a Abs. 6 Satz 1 BauGB fand Anwendung. Der Hin-

 

wels nach § 4a Abs. 6 Satz 2 BauGB wurde in die ortsübliche 8 achung aufgen,sf11. 00EF"Fic 
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4. Die von der Planung berührten Behörden / sonst. Träger öffentlic :elange sind mit Schreiben vom 08.02.2021 
frühzeitigt beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme aufg den. 
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5. Die Gemeindevertretersitzung hat am 17.03.2022 den Entwurf der nderung des Flächennutzungsplanes mit Be-

 

gründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte durch äffen legung in der Zeit vom 12.04.2021 bis zum 
14.05.2021 während der Dienstzeiten. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am 01.04.2021 im 
Amtsblatt für das Amt Odervorland ortsüblich bekannt gernac 

1. Aufgestellt aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretersitzung vom 04.06.2020. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am 01.07.2020 Im Amtsblatt für das Amt Odervorland o kannt gersjgcht. 

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist g 
zes zum Landesplanungsvertrag vom 06.04.1995 mit Schreiben 
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12. Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnun 
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13. Die Erteilung der Genehmigung der 4. Änderung des FlächT fllgsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf 
Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhal-
ten ist, sind am  ad  -da • kal  im Amtsblatt für das Amt Odervorlandortsüblich bekannt gemacht worden. In der Be-
kanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 
BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 44 GB) hingewiesen worden. 
Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes ist amgef.riet:4M in Kraft getret 
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